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� Vorbemerkung

Beachten Sie bitte auch die für das arbeits-
medizinische Leitlinienprinzip geltenden 
Besonderheiten sowie die sonstigen fach-
gebietsrelevanten Handlungsempfehlungen

Die in dieser Leitlinie vorgeschlagenen 
diagnostischen und therapeutischen Maß-
nahmen sind medizinisch notwendig und 
entsprechen dem allgemein anerkannten 
Stand der Wissenschaft.

Diese Leitlinie wird zur Anwendung 
empfohlen, wenn ärztliches Handeln im Zu-
sammenhang nach einer Asbestfaserstaub-
Gefährdung erforderlich ist. Diese Leitlinie 
steht zu folgenden Leitlinien in Beziehung: 
Lungenkrebs, Mesotheliom, Kehlkopfkrebs 
und Lungenfibrosen.

� Charakteristik der von der Leitlinie 
erfassten Einwirkung: „Asbest“

Chemisch-physikalische und/
oder biologische Charakteristik 
der Einwirkungen
Unter der Handelsbezeichnung Asbest 
werden 6 faserige Varietäten von Silikat-
mineralien zusammengefasst. Es sind dies 
der Serpentinasbest (Chrysotil = Weiß-
asbest) und die Amphibolasbeste Aktinolit, 
Tremolit, Amosit (Braunasbest), Kroky-
dolith (Blauasbest) sowie Antophyllit. Als 
Fasern gelten Partikel mit einer Länge von 
> 5 µm, einem Durchmesser von < 3 µm 
und einem Länge-Durchmesser-Verhältnis 
von > 3:1. Asbestfasern zeichnen sich ins-
besondere durch Temperaturbeständigkeit, 
Reißfestigkeit und Biegsamkeit aus.

Vorkommen und Gefahrenquellen
Natürliche Asbestvorkommen sind über-
wiegend an basische Erguss- oder Tiefen-
gesteine gebunden. Asbestlagerstätten treten 
an zahlreichen Stellen der Erde auf. Chryso-
tillagerstätten finden sich in der ehema-
ligen UdSSR, in Kanada, in Südafrika, 
Simbabwe, Brasilien, Italien und China; 
Amphibolasbestlagerstätten in Südafrika 
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und Australien. Bei der Aufbereitung von 
Asbestmineralien, dem Transportieren 
und Lagern von Rohasbest sowie bei der 
Herstellung und der Be- und Verarbeitung 
asbesthaltiger Produkte ist mit der Entste-
hung von Asbestfaserstaub zu rechnen. In-
dustriezweige mit Gefahrenquellen durch 
Asbest waren u. a. die Asbesttextilindustrie 
(Herstellung von Garnen, Geweben, Sei-
len), die Asbestzementindustrie (Herstel-
lung von Platten, Rohren, Formstücken), 
die Bauindustrie (Verarbeitung von Asbest-
zementprodukten, asbesthaltigen Kitten, 
Spachtelmassen, Feuerschutzmaterialien), 
die chemische Industrie (Asbesteinsatz als 
Füllstoff für Farben und Dichtungsmas-
sen, Kunstharzpressmassen, Thermoplaste, 
Gummireifen), die Isolierbranche (Wärme-, 
Schall- und Feuerschutz), die Asbest-Pa-
pierindustrie (Asbestpapiere und Pappen) 
und die Reibbelagindustrie (asbesthaltige 
Brems- und Kupplungsbeläge).

Als außerberufliche Asbestfaserstaub-
einwirkungen kommen u. a. natürliche 
Asbest- oder Erionitvorkommmen im Erd-
boden oder die frühere Nachbarschaft zur 
industriellen Asbestverarbeitung in Frage. 
Auch eine Innenraumexposition durch 
Asbest, z. B. durch den Hausgebrauch as-
besthaltiger Geräte oder durch Haushalts-
kontakte infolge Reinigung von mit Asbest 
kontaminierter Arbeitskleidung von Haus-
haltsangehörigen sowie Expositionen durch 
Freizeitaktivitäten im Rahmen des „Do it 
yourself“ oder von Hobby-Aktivitäten 
kommen vor.

Expositionen in Innenräumen durch 
Baumaterialien, wie locker gebundener 
Asbest in spröde werdenden Spritzasbest-
isolierungen oder Asbestimmissionen durch 
korrodierte bzw. verwitternde Asbestplatten 
sind bekannt.

Überwachung der Einwirkung/
Exposition
Asbestfaserstaub gilt als sehr stark krebs-
erzeugender Arbeitsstoff. Nach § 15 der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)) be-
steht in Deutschland seit 1993 ein Herstel-
lungs- und Verwendungsverbot für Asbest. 

Eine Ausnahme vom Expositionsverbot gilt 
für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungs-(ASI)arbeiten an bestehenden An-
lagen, Einrichtungen und Geräten, soweit 
das Freiwerden von Asbestfaserstaub unver-
meidbar ist.

Bis 1973 erfolgten Messungen der Teil-
chenkonzentration am Arbeitsplatz mittels 
Konimeter, von 1973–1990 Messungen 
als Asbestfeinstaub-Massenkonzentration. 
1976 wurde die phasenkontrastmikro-
skopische Zählung von Fasern der o. g. 
kritischen Abmessungen eingeführt. Zur 
Identifizierung der verschiedenen Asbest-
faserarten dient die Faserzählmethode im 
Rasterelektronenmikroskop einschließlich 
der energiedispersen Röntgenspektralana-
lyse.

Die elektronenmikroskopische Lungen-
staubfaseranalytik erlaubt es, die Konzen-
tration anorganischer Mineralfasern im 
menschlichen Lungengewebe zu bestimmen 
und diese Fasern nach ihrer Elementzusam-
mensetzung, ihrer kristallinen Struktur und 
ihren Abmessungen zu charakterisieren.

Die kumulative Asbestfaserstaub-Ein-
wirkung wird in Faserjahren berechnet. Ein 
Faserjahr entspricht einer arbeitstäglichen 
achtstündigen Einwirkung über ein Jahr 
von 1×106 Asbestfasern/m3 der kritischen 
Abmessungen (Länge > 5 µm, Durchmesser 
< 3 µm, Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis 
mindestens 3:1) bei 240 Arbeitstagen bzw. 
Schichten pro Jahr.

� Wirkungen am Menschen

Pathomechanismen
Aufnahme, Transport und Ablagerungen 
von Faserstäuben im Atemtrakt hängen 
von der Größe, Form und Dichte ab. Die 
Retention und Akkumulation von Asbest-
fasern in der Lunge wird einerseits durch 
das vom Durchmesser abhängige Deposi-
tionsverhalten und andererseits durch das 
im Alveolarraum von der Faserlänge ab-
hängige Eliminationsverhalten bestimmt. 
Im Alveolarbereich abgelagerte Fasern ge-
langen auch bis zur Pleura (Pleurotropie). 
Asbestfaserstaub besitzt neben fibrogenen 
lokal tumorerzeugende Wirkungen. Die 
Basismechanismen der Asbestfaserwirkung 
sind noch nicht in sämtlichen Einzelheiten 
aufgeklärt.

Krankheitsbilder und Diagnosen
Gesichert sind nichtmaligne Wirkungen 
wie die Asbestlungenfibrose, Lungenasbes-
tose und durch Asbeststaub verursachte 
Erkrankungen der Pleura (Pleuraasbestose) 
sowie maligne Wirkungen wie das Meso-
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theliom des Rippenfells, des Bauchfells oder 
des Perikards, der Lungenkrebs (Bronchial-
karzinom) und der Kehlkopfkrebs.

Lungenasbestose. Die Lungenasbestose ist 
eine disseminierte interstitielle, alveolarsep-
tale und peribronchioläre Fibrose mit Ob-
literation des pulmonalen Kapillarbettes, 
bevorzugt sind die Mittel- und Unterge-
schosse beider Lungen betroffen. Der chro-
nisch progrediente Prozess kann zu einer 
Lungenschrumpfung mit Ausbildung em-
physematöser Zysten in den fibrosierenden 
Arealen in Form der so genannten Honig-
wabenlunge führen. Auskultatorisch impo-
niert Knisterrasseln. Lungenfunktionell be-
stehen primär eine restriktive Ventilations-
störung, Diffusions- bzw. Gasaustausch-
störungen. Im weiteren Verlauf kommt es 
zu Einschränkungen der pulmokardialen 
Leistungsbreite. In fortgeschrittenen Stadien 
können obstruktive Ventilationsstörungen 
und Verteilungsstörungen hinzutreten. Zu 
den Komplikation zählen in den Endstadien 
das Cor pulmonale, Bronchiektasen und 
rezidivierende Bronchopneumonien.

Die Diagnose einer Lungenasbestose er-
folgt bei bekannter Arbeitsplatzvorgeschichte 
radiologisch. Im Thorax-Röntgenbild finden 
sich kleine unregelmäßige Lungenschatten 
(Größe s, t, u, Streuung > 1/1 nach der 
ILO-Staublungenklassifikation).

„Pleuraasbestose“. Meist doppelseitige, diffuse 
Verdickungen der viszeralen Pleura gehören 
ebenso wie der parietalen Pleura aufsitzende, 
beetartige umschriebene weibliche Verdickun-
gen zum Bild der durch Asbeststaub verur-
sachten Erkrankungen der Pleura.

Mikroskopisch imponiert zellarmes kol-
lagenes Bindegewebe, das von Mesothel-
zellen überzogen ist. Die Diagnose wird 
bei bekannter Arbeitsplatzvorgeschichte 
in der Regel röntgenologisch oder besser 
computertomographisch gestellt. Im weite-
ren Zeitverlauf kommt es zu zunehmenden 
zentralen Verkalkungen der Plaquesbildun-
gen im Bereich der Brustwand oder der 
Zwerchfellkuppen. Die parietal pleuralen 
Asbestinhalationsfolgen haben in der Regel 
nur geringfügige lungenfunktionelle Rück-
wirkungen. Viszerale Pleuraveränderungen 
können zu rundherdartigen Atelektasenbil-
dungen oder Pleuraergüssen mit Verschwar-
tung (sog. Hyalinosis complicata) führen.

Mesotheliom. Das diffuse maligne Mesothe-
liom ist ein von den Deckepithelien der 
serösen Körperhöhlen ausgehender sehr 
bösartiger Tumor, Betroffen sind die Pleura, 
seltener das Peritoneum und noch seltener 
das Perikard. Leitsymptome sind in der Re-

gel rezidivierende Pleuraergüsse, thorakale 
Schmerzen, Luftnot, Husten, Auswurf und 
Gewichtsabnahme. Das Peritonealmesothe-
liom geht mit einer unklaren abdominellen 
Symptomatik, Aszites und Ileus einher.

Das Mesotheliom kann bereits bei ver-
hältnismäßig geringer Asbestfaserstaub-
einwirkung am Arbeitsplatz verursacht wer-
den. Wegen der hohen Wahrscheinlichkeit 
einer asbestbedingten Genese wird dieser 
Tumor daher als „Signaltumor“ einer meist 
Jahrzehnte zurückliegenden arbeitsbeding-
ten oder umweltbedingten Asbestfaser-
staub-einwirkung angesehen.

Notwendige Diagnostik: Die Verdachts-
diagnose des malignen diffusen Pleurame-
sothelioms erfolgt aus dem Röntgenbild, 
ggf. aus dem Computertomogramm. Die 
bioptische und histologische Sicherung 
anhand einer Thorakoskopie oder diag-
nostischen Thorakotomie ist erforderlich. 
Histologisch finden sich epitheliale, sarko-
matöse oder bivalente Strukturen.

Im Einzelfall nützliche Diagnostik: Lun-
genstaubfaseranalyse. Röntgenologisch und 
mittels HRCT-Untersuchung sollte ggf. der 
Nachweis einer Lungen- und/oder Pleura-
asbestose geführt werden.

Entbehrliche Diagnostik: Bronchoalveo-
läre Lavage zum Asbestkörperchennachweis.

Therapie: Trotz verschiedener Thera-
piemaßnahmen wie chirurgische Therapie 
einschl. radikaler tumorreduzierender Ope-
rationen, Chemotherapie oder Radiothe-
rapie ist der Verlauf der Erkrankung meist 
rapid progredient. Nur in seltenen Einzel-
fällen sind Heilungen bzw. Remissionen 
beschrieben worden. Unabhängig vom 
therapeutischen Vorgehen liegt in Sammel-
statistiken die mediane Überlebenszeit sel-
ten über 1 Jahr. Symptomatisch kann eine 
Entlastungspunktion oder eine Pleurodese 
durchgeführt werden.

Bronchialkarzinom. Pathologisch-anatomisch, 
histologisch, diagnostisch und therapeutisch 
sind keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen Asbestfaserstaub und anderweitig ver-
ursachten Bronchialkarzinomen erkennbar 
(s. Leitlinie Lungenkrebs, Innere Medizin).

Larynxkarzinom (Kehlkopfkrebs). Asbestverur-
sachter Kehlkopfkrebs weist klinisch und 
diagnostisch keine Unterscheidungsmerk-
male gegenüber Larynxkarzinomen anderer 
Ätiologie auf. Die Erkrankung beginnt mit 
Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Fremd-
körpergefühl. Später treten Luftnot und 
Halslymphknotenschwellungen auf. Die 
Diagnosesicherung erfolgt mittels Kehl-
kopfspiegelung und Biopsie. Therapie: siehe 
Leitlinie Kehlkopfkrebs, HNO.

� Berufskrankheitenrechtliche 
Aspekte

 � Nr. 4103 BKV: Asbeststaublungen-
erkrankung (Asbestose) oder durch 
Asbeststaub verursachte Erkrankungen 
der Pleura.

 � Nr. 4104 BKV Lungenkrebs oder Kehl-
kopfkrebs
– in Verbindung mit Asbeststaub-

lungenerkrankung (Asbestose),
– in Verbindung mit durch Asbest-

staub verursachter Erkrankung der 
Pleura oder

– bei Nachweis der Einwirkung einer 
kumulativen Asbestfaserstaubdosis,

– am Arbeitsplatz von mindestens 25 
Faserjahren.

 � Nr. 4105 BKV durch Asbest verursach-
tes Mesotheliom des Rippenfells, des 
Bauchfells oder des Perikards.

Der behandelnde Arzt ist verpflichtet, den 
begründeten Verdacht auf eine der genann-
ten Berufskrankheiten dem Träger der 
Unfallversicherung oder der zuständigen 
Stelle des medizinischen Arbeitsschutzes 
(Staatlicher Gewerbearzt) anzuzeigen Auf 
die Amtlichen Merkblätter des BMA zu 
den Berufskrankheiten der Nrn. 4103, 
4104 und 4105 wird verwiesen.

� Prinzipien der primären 
Prävention

Nach § 15 der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) besteht ein Herstellungs- und 
Verwendungsverbot für Asbest. Eine Aus-
nahme vom Expositionsverbot gilt für Ab-
bruch-, Sanierungs- und Instandhaltungs-
arbeiten an bestehenden Anlagen, Einrich-
tungen an Geräten, soweit das Freiwerden 
von Asbestfaserstaub unvermeidbar ist.

� Prinzipien der arbeits-
medizinischen Prävention/
Gesundheitsüberwachung

Mit Hilfe arbeitsmedizinischer Vorsorge-
untersuchungen (G 1.2 „Gesundheitsgefähr-
licher mineralischer Staub Teil 2 Asbest-
haltiger Staub“) sollen individuell vor-
geschädigte Arbeitnehmer einerseits vor 
zusätzlichen besonderen arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren geschätzt und ande-
rerseits ggf. Frühstadien beginnender Be-
rufskrankheiten diagnostiziert werden. Die 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen sind durch einen ermächtigten Arzt 
durchzuführen. Vorgesehen sind Erstunter-
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suchungen vor Aufnahme der Tätigkeit an 
Arbeitsplätzen mit Gefährdungen durch 
asbestfaserhaltige Stäube sowie Nachunter-
suchungen (in Abständen zwischen 12 und 
36 Monaten) während dieser Tätigkeiten. 
Neben der Erhebung der Vorgeschichte 
und klinischen Untersuchungen werden 
eine Röntgenaufnahme des Thorax in Hart-
strahltechnik und eine Lungenfunktions-
analyse mit Bestimmung der Vitalkapazität 
und des Atemstoßtestes gefordert. Gesund-
heitliche Bedenken bestehen bei Personen 
mit Vorerkrankungen und/oder funktio-
nellen Beeinträchtigungen insbesondere im 
Bereich des kardiopulmonalen Systems, bei 
denen durch Einwirkung von asbestfaser-
haltigem Staub eine klinisch relevante Ver-
schlimmerung des Gesundheitszustandes 
zu erwarten ist. Hierzu gehören chronische 
Lungen- und Bronchialentzündungen, 
aktive oder ausgedehnte inaktive Tuberku-
lose, Zustand nach Lungenresektion, starke 
Über- oder Untergewichtigkeit, Brustkorb-
deformitäten oder Herzinsuffizienz. Nach 
einer insgesamt mindestens 3-monatigen 
Tätigkeit mit Einwirkung von asbesthal-
tigem Staub in der Vergangenheit werden 
nachgehende Untersuchungen durchge-
führt. Diese erfolgen ebenfalls in 36- bis 
12-monatigen Abständen. Zur Erfassung 
Asbestfaserstaub-gefährdeter Arbeitnehmer 
und zur administrativen Organisation der 
Nachuntersuchungen und nachgehenden 
Untersuchungen haben die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften 1972 die Zentrale 
Erfassungsstelle asbeststaubgefährdeter Ar-
beitnehmer (ZAS) bei der Textil- und Be-

kleidungs-Berufsgenossenschaft in Augsburg 
eingerichtet. Ende 1997 waren bei der ZAS 
ca. 400 000 ehemals oder fortdauernd asbest-
staubgefährdete Arbeitnehmer registriert.

� Aspekte der Qualitätssicherung

Als arbeitsmedizinische Maßnahme der 
Qualitätssicherung wurde 1972 – analog 
zum A- und Breader-Verfahren in den USA – 
eine stichprobenhafte Zweitbeurteilung von 
G 1.2 Vorsorgeuntersuchungen eingeführt.
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